
Infobrief            

1.  Was sind Hochwasser- 
 partnerschaften (HWP)?

Hochwasserpartnerschaften, nachfolgend im Fließtext mit 
HWP abgekürzt, sind Zusammenschlüsse von im Wesent-
lichen kommunalen Partnern und im Hochwasserschutz 
zuständigen Verbänden, die eine solidarische Zusammen-
arbeit innerhalb der HWP vereinbaren. Hierdurch soll über 
die kommunalen Grenzen hinaus, zumeist flusseinzugsge-
bietsbezogen, eine sachgerechte Erfüllung von organisa-
torischen und konzeptionellen Aufgaben des Hochwas-
serschutzes und der Hochwasservorsorge gewährleistet 
werden (vgl. Abbildung 1).  

In der HWP können alle Bereiche der Hochwasservorsor-
ge mit den verschiedenen Beteiligten erörtert werden. Die 
meisten HWP streben als erste Maßnahme die Erstellung 
eines Hochwasserschutzkonzeptes an. Es dient u.a. dazu, 
Möglichkeiten für sinnvolle Maßnahmen eines inter-
kommunalen Hochwasserschutzes aufzuzeigen und ge-
meinsame Maßnahmen (baulich und/oder nicht-baulich) 
zu identifizieren, die umgesetzt werden können. Das Vorlie-
gen eines abgestimmten Hochwasserschutzkonzeptes wird 
bei der Vergabe von Fördermitteln positiv berücksichtigt.

Darüber hinaus findet in dem überregionalen Verbund der 
HWP ein regelmäßiger Austausch von Informationen und 
Erfahrungen statt. Ein oder mehrmals jährlich angebotene 
Workshops sowie weitere Informationsveranstaltungen 
und Diskussionen zu relevanten Themen und Exkursionen 
können die HWP inhaltlich mit Leben füllen. Damit es ge-
lingt, die Hochwasservorsorge dauerhaft im Bewusstsein 
zu verankern und über die Partnerschaft hinaus zu institu-
tionalisieren, sollten HWP für längere Zeiträume angelegt 
werden. Auf diese Weise können sowohl aktuelle Proble-
me behandelt als auch mittel- und langfristige Maßnah-
men umgesetzt werden (vgl. Abbildung 2). 

Hochwasserpartnerschaften in Niedersachsen
Wichtige Unterstützung für den Hochwasserschutz

Abbildung 1: Vorbereitungstreffen zur Gründung der 
HWP Hase. Foto: UAN 2016

Abbildung 2: Auszug der Kooperationsvereinbarung zur 
Gründung einer HWP. HOCHWASSERPARTNERSCHAFT 

[Name] 
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Kooperationsvereinbarunq  
zwischen den Partnern der 

Hochwasserpartnerschaft 
[Name] 

 
 

Die Hochwasserschutzpartner, 
 
• Samtgemeinde A 
• Gemeinde B 
• Stadt C 
• …… 

vereinbaren die solidarische wasserwirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit innerhalb der 
Hochwasserpartnerschaft [Name]. Hierdurch soll über die kommunalen Grenzen hinaus eine 
sachgerechte Erfüllung von Aufgaben des Hochwasserschutzes im regionalen Verbund 
gewährleistet werden. Ein Steuerkreis koordiniert die inhaltlichen Arbeiten sowie den Austausch 
von Informationen und Erfahrungen innerhalb der Partnerschaft. 
 

1 Vereinbarungsgegenstand 

Gegenstand der Vereinbarung ist im ersten Schritt die partnerschaftliche Entwicklung eines 
„Integrierten Hochwasserschutzkonzeptes". Der Integrierte Hochwasserschutz orientiert sich an 
hydrologischen Rahmenbedingungen statt an Gemeindegrenzen, um den Gefahren und 
Herausforderungen durch zukünftige Hochwasserereignisse effektiver begegnen zu können. Der 
gesetzliche Auftrag „Schutz vor Hochwassergefahr" wird in seinen das Flusseinzugsgebiet 
insgesamt betreffenden Handlungsfeldern interkommunal und überregional interpretiert und aktiv 
wahrgenommen.  

2 Koordination 

Die Koordination und Abstimmung zwischen den Hochwasserschutzpartnern erfolgt durch den 
Steuerkreis, bestehend aus allen an der Mitarbeit im Steuerkreis interessierten Partnern der 
Hochwasserpartnerschaft und der Kommunalen Umwelt-AktioN UAN im Rahmen des Projektes 
„Kommunale InfoBörse Hochwasservorsorge“. Die Partner der Hochwasserschutzpartnerschaft 
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HWP gibt es bereits in mehreren Bundesländern. In der 
Regel werden HWP in den verschiedenen Bundesländern 
von übergeordneten, landesweit tätigen Institutionen 
organisatorisch und fachlich begleitet. In Niedersachsen 
stehen der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und die 
Kommunale Umwelt-AktioN (UAN) als Begleitung der 
HWP zur Verfügung. Zur Vernetzung tragen jährliche Er-
fahrungsaustausche aller HWP in Niedersachen und der 
Austausch mit HWP in anderen Bundesländern bei. In ei-
nem Arbeitskreis, bestehend aus dem Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, 
den kommunalen Spitzenverbänden, der UAN und dem 
NLWKN, wird das Konzept der HWP, und die Einbindung 
von HWP in den Hochwasserschutz des Landes, bespro-
chen und weiterentwickelt.

2.  Aufbau von Hochwasser- 
partnerschaften

HWP können organisatorisch und strukturell vielfältig auf-
gebaut sein und finden sich in unterschiedlicher Größe 
und Motivation zusammen.  

Partner der HWP sind wegen ihrer vielfältigen Zuständig-
keiten im Hochwasserschutz in erster Linie Städte und 
Gemeinden (politische Entscheidungsträger sowie Fach-
ebene) und Verbände mit Zuständigkeiten im Hochwas-
serschutz (z.B. Deichverbände, Unterhaltungsverbände). 
Daneben können aber auch Landkreise, weitere Verbän-
de, Fachinstitutionen, Ingenieurbüros, Vertreter und Ver-
treterinnen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft oder 

EZG / Gewässerabschnitt
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Abbildung 3: Möglicher Aufbau einer HWP auf der regionalen Ebene. Grafik: UAN 2019
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private Unternehmen als gleichberechtigte Partner oder 
als Partner in einem erweiterten Kreis mitwirken (vgl. Ab-
bildung 3 und 4). 

Die bestehenden HWP basieren auf interkommunalen, re-
gionalen Strukturen, vorhandenen Netzwerken oder ge-
meinsamen Interessenslagen. So können sich z.B. Städte  
und Gemeinden eines gemeinsamen Landkreises, aus 
LEADER- oder ILE-Strukturen oder Unter-/Oberlieger 
längs eines Flusses oder in einem Flusseinzugsgebiet zu-
sammentun. HWP können mit oder ohne verbandliche 
Strukturen (z.B. Mitglieder eines Wasser- und Bodenver-
bandes oder eines Zweckverbandes) entstehen. 
Grundlage der gemeinsamen Arbeit bildet eine schriftliche 
Vereinbarung (Kooperationsvereinbarung bzw. Vertrag). 
Ein Steuerkreis aus Akteuren der HWP koordiniert die 
inhaltlichen Arbeiten sowie den Austausch von Informa-
tionen und Erfahrungen innerhalb der Partnerschaft. Vor 
Ort kann die Arbeit durch lokale Arbeitsgruppen zusätz-
lich ergänzt werden. Wenn Maßnahmen von den HWP- 
Partnern gemeinsam finanziert und umgesetzt werden, ist 
ein (oder sind mehrere) Maßnahmenträger erforderlich, 
dafür kommen grundsätzlich zwei Varianten in Betracht:

1.  Ein Mitglied der HWP (z.B. eine Stadt, Gemeinde oder 
ein Landkreis oder ein Verband) übernimmt die Maß-
nahmenträgerschaft. 

2.  Die HWP gibt sich eine Rechtsform, so dass die HWP 
selbst direkt Maßnahmenträgerin sein kann (z.B. Was-
ser- und Bodenverband „Hochwasserschutzverband 
Aue/Lühe“).

Die Kommunale Umwelt-AktioN UAN unterstützt Partner-
kommunen einer HWP im Rahmen des Projektes Kommu-
nale InfoBörse Hochwasservorsorge. 
Die UAN unterstützt moderierend, berät und begleitet in-
teressierte Kommunen auf Anfrage bereits vor der Grün-
dung und bei der Weiterentwicklung einer HWP.
Durch Erfahrungsaustausche vernetzt sie die HWP unter-
einander und mit dem Land. Sie bietet Workshops oder 
Informationsveranstaltungen zu Kommunalthemen der 
Hochwasservorsorge an (z.B. zur Alarm- und Einsatz-
planung). Die UAN berät die Städte und Gemeinden bei 
Bedarf über die Aufgaben der öffentlichen und privaten 
Überflutungsvorsorge, und die wesentlichen Elemente 
des Starkregenrisikomanagements und bespricht mit ih-
nen Grundlegendes zu ihren jeweiligen örtlichen Hand-
lungsmöglichkeiten. 
Die UAN informiert über für die Städte und Gemeinden 
wichtige Themen der Hochwasser- und Überflutungsvor-
sorge.

Der NLWKN begleitet die HWP bei der Identifikation der 
erforderlichen Ingenieurleistungen und der Vergabe, be-
rät in fachlicher, wasserwirtschaftlicher Hinsicht (zurzeit 
im Rahmen eines Beratervertrages) bei der Erstellung 
der Hochwasserschutzkonzepte und stellt Fachdaten be-
reit. Im Rahmen des Gewässerkundlichen Landesdienstes 
stellt der NLWKN Gewässerdaten zur Verfügung oder gibt 
Stellungnahmen zu konkreten Vorhaben ab. 
Er ist Ansprechpartner bei der Zuwendung und Finanzie-
rung und teilweise auch bei der Planung und der Umset-
zung von Hochwasserschutzanlagen. 
Die Beratung soll mit der Einrichtung eines Hochwasser-
kompetenzzentrums beim NLWKN weiter ausgebaut und 
eine Begleitung von Vorhaben über das Hochwasser-
schutzkonzept hinaus möglich werden. 
In Abbildung 5 sind die Tätigkeiten der UAN und des 
NLWKN schematisch dargestellt. 

3.  Bestehende Hochwasserpartner-
schaften in Niedersachsen

In Niedersachsen bestehen aktuell HWP oder ähnliche 
Zusammenschlüsse an den Flüssen bzw. in den (Teil-) Ein-
zugsgebieten der Aller, der Alme/Riehe/Lamme, der Aue/
Lühe, der Este, der Fuhse/Aue/Erse, der Hase, der Heh-
lenriede, der Ilmenau, der Innerste, der Oberen Leine, der 
Schunter/Wabe und im Nördlichen Harzvorland (Innerste/
Oker) (Stand: 12/2019) (vgl. Abbildung 4 und 6). 
Die Steckbriefe der meisten dieser HWP finden Sie im In-
ternet unter www.uan.de.
Die HWP Nördliches Harzvorland aus dem Jahr 2013 gilt 
als Vorreiterprojekt für HWP in Niedersachsen und hat 
sich mittlerweile zur Flussgebietspartnerschaft „Inte- 
griertes Flussgebietsmanagement Nördliches Harzvor-
land“ weiterentwickelt. 

Abbildung 4: Sie wollen gewappnet sein, wenn die Pegel 
steigen: Partner und weitere Akteure der HWP Hase an 
der Hasemündung. (Foto: © Schöning Fotodesign, Mep-
pen 2019)
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Hochwasserpartnerschaft
Hochwasserrisikomanagement: 
Vermeidung, Schutz, Vorsorge, 

Bewältigung
- im Einzugsgebiet, interkommunal -

Angebot:
• Vernetzung
• Moderation
• Kommunikation 
• Kommunale Themen des 

HWRM, z.B. bzgl. Bau-
vorsorge, Informations-
vorsorge, Hochwasser-
gefahrenabwehr, 
Verhaltensvorsorge

• Beratung

Angebot:
fachliche Beratung im 
Rahmen des Hochwasser-
schutzkonzeptes
(per Vertrag), z. B. 
• bei der Vergabe/LV des 

HWSK
• bei der Maßnahmen-

entwicklung und -
bewertung

• bei der Ermittlung von 
Retentionsräumen

• Vernetzung der 
Fachbereiche

Seit 2016 bestehen die HWP Aller, die HWP Hase und die 
HWP „Regionales Netzwerk Hochwasser (RNH) Ilmenau“. 
Diese drei HWP wurden von Anfang an von der UAN be-
gleitet und haben jeweils Ingenieurbüros mit der Erstel-
lung eines Hochwasserschutzkonzeptes beauftragt. Seit 
ca. Mitte 2017 werden sie außerdem bei der Konzepter-
stellung im Rahmen eines Vertrages vom NLWKN fach-
lich beraten. Hierfür stehen den HWP die Berater und  
Beraterinnen aus der Betriebsstelle vor Ort als Ansprech-
personen zur Verfügung. 

Die anderen niedersächsischen HWP befinden sich in 
unterschiedlichen Phasen der Gründung oder Weiterent-
wicklung bzw. der Bearbeitung der Hochwasserschutzkon-
zepte und nutzen die Beratung durch die UAN und den 
NLKWN auf verschieden intensive Art und Weise.

4.  Was motiviert Kommunen, an einer 
Hochwasserpartnerschaft teilzu-
nehmen? 

Viele Städte und Gemeinden haben erkannt, dass es wich-
tig ist, beim Thema Hochwasser einzugsgebietsbezogen 

zu denken und die Vorsorge zu verbessern, weil ein Hoch-
wasser im Einzugsgebiet entsteht und sich auf dieses aus-
wirkt unabhängig von kommunalen Grenzen. Durch eine  
bessere Vernetzung und kurze Kommunikationswege  
können gemeinsam Maßnahmen entwickelt und die  
Zusammenarbeit im Hochwasserfall vereinfacht wer-
den. Den HWP-Beteiligten ist es hierbei wichtig, dass alle  
potentiell Betroffenen, z.B. Akteure aus der Land-/Forst-
wirtschaft, Fischerei, Naturschutz, frühzeitig in den Dialog 
miteinbezogen werden können. 
Abbildung 7 gibt einen Überblick über die Motivation von 
Städten und Gemeinden, sich einer HWP anzuschließen.
Einige Städte und Gemeinden erhoffen sich durch eine 
Teilnahme auch Hilfestellungen und fachlichen Input zu 
verwandten Themen, beispielsweise zum Umgang mit ei-
ner Gefährdung durch Starkregen. Dieses Thema kann als 
ein Teilbereich in Hochwasserschutzkonzepte integriert 
werden. 
Viele wollen die Möglichkeit nutzen, dass für einen gerin-
gen finanziellen Eigenanteil ein Hochwasserschutzkonzept 
entwickelt werden kann, von dem alle profitieren. Das er-
stellte Hochwasserschutzkonzept kann den Städten und 
Gemeinden als Basis für sinnvolle Projekte zur Hochwas-
servorsorge und für zukünftige Förderungen dienen. 

Abbildung 5: Betreuung der HWP durch NLWKN und UAN mit ihren jeweiligen Kompetenzen und Aufgabenschwer-
punkten. HWSK: Hochwasserschutzkonzept, HWRM: Hochwasserrisikomanagement. Grafik: UAN/NLWKN 2019
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Hierbei sollte auch überregional gedacht werden, damit 
ein Beitrag für den übergeordneten Hochwasserschutz er-
kennbar ist.
Nicht alle der teilnehmenden Städte und Gemeinden in 
einem Einzugsgebiet sehen sich - laut Hochwassergefah-
ren- und Hochwasserrisikokarten - unmittelbar einer be-
sonderen Hochwassergefahr ausgesetzt. Viele Städte und 
Gemeinden treten jedoch aus Gründen der Solidarität zu 
ihren Nachbargemeinden und zu den Unter- und Oberlie-
gern innerhalb eines Einzugsgebietes oder Gewässerab-

schnittes einer HWP bei. Zudem kann sich die Bewertung 
des Hochwasserrisikos in Folge des sechsjährigen Bearbei-
tungszyklus gemäß EG-HWRM-RL ändern.
Viele haben erkannt, dass nicht „Kirchturm-Denken“ im 
Hochwasserschutz zielführend ist, sondern nur eine ab-
gestimmte Planung und Umsetzung von Maßnahmen, im 
Sinne von gemeindeübergreifenden Aufgaben. Städte und 
Gemeinden machen sich zunehmend darüber Gedanken, 
wie sich bei den entwickelten Maßnahmen für den Hoch-
wasserschutz auch Synergien, z.B. zur Fließgewässerent-

wicklung ergeben, von denen der Na-
turschutz, die Landschaftsplanung oder 
der Tourismus profitieren können. Die 
sich dadurch ergebenden abgestimm-
ten Konzepte haben vielfältige positive 
Effekte und können auch die Chancen 
auf Förderung bei der Maßnahmen-
umsetzung erhöhen. Sie haben sich be-
wusst gemacht, dass es sinnvoll ist, den 
Flüssen und Gewässern wieder mehr 
Raum zu geben und wollen handeln. 
Geeignete Flächen für den natürlichen 
Wasserrückhalt, sowie Ausgleichsflä-
chen oder Kompensationsflächen zu 
finden, funktioniert oft aber nur durch 
gebietsübergreifende Kooperationen. 

Es gibt viele Gründe, Partner in einer 
HWP zu sein!

Abbildung 6: HWP und ähnli-
che Zusammenschlüsse in Nie-
dersachsen (Stand: 12/2019). 
HWSV: Hochwasserschutzver-
band, RNH: Regionales Netz-
werk Hochwasser.
Grafik: UAN 2019 

Es ist wichtig, beim Thema 
Hochwasser einzugsgebietsbezogen 

zu denken und die Vorsorge zu 
verbessern!

Hochwasserpartnerschaften schaffen 
Möglichkeiten, zukünftig Fördergelder für 

Städte/Gemeinden zum Hochwasserschutz  zu 
beantragen (Nachweis der Kooperation und 

interkommunaler, überregionaler 
Zusammenarbeit)!

Kostenteilung: für einen 
geringen finanziellen Einsatz 
kann ein Hochwasserschutz-
Konzept entwickelt werden !

Wir möchten uns mit unseren 
Nachbargemeinden solidarisch 

erklären und uns besser vernetzen!

Für eine zeitgemäße 
Hochwasservorsorge ist ressort-
und kommunenübergreifendes 

Denken notwendig.

Sensibilisierung und 
Bewusstseinsbildung für die 

Themen Hochwasser und 
Überflutung ist uns wichtig. 

Abbildung 7: Motivation von Kommunen zur Teilnahme an einer HWP 
(Auswahl).  Grafik: UAN 2019 
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5.  Hochwasserpartnerschaften: 
 Möglichkeiten zur Zusammenarbeit  
 im vorbeugenden Hochwasserschutz

5.1		Gemeinschaftsaufgabe	Hochwasser-	und	
	 Starkregenrisikomanagement	

Hochwasserpartnerschaften können sich im Rahmen der 
bestehenden Zuständigkeiten auf dem gesamten Feld 
des Hochwasser- und Starkregenrisikomanagements 
engagieren. In den „Empfehlungen zur Aufstellung von 
Hochwasserrisikomanagementplänen“ der Bund/Länder- 
Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA 2013) ist der Zyklus 
des Hochwasserrisikomanagements (HWRM) beschrie-
ben, an dem sich die Partnerschaften orientieren können. 

Der Zyklus des Hochwasserrisikomanagements umfasst die 
Aspekte Vermeidung, Schutz, Vorsorge und Wiederherstel-
lung/Regeneration/Überprüfung. Den übergeordneten As-
pekten sind EU-Maßnahmen, aus denen sich LAWA-Hand-
lungsbereiche ableiten lassen, zugewiesen (vgl. Abbildung 
8). Die Risikovorsorge (z.B. Elementarschadenversicherung) 
ist in dieser Darstellung nicht aufgeführt, könnte jedoch 
ebenfalls dem Aspekt Vorsorge zugeordnet werden. Für 
detaillierte Erläuterungen wird auf die oben zitierte LAWA- 
Veröffentlichung verwiesen.

„Aus fachlicher Sicht ist der Hochwasserschutz eine 
Querschnittsaufgabe. Zuständigkeiten „für den Hoch-
wasserschutz“ ergeben sich daher aus unterschiedlichen 
Rechtsbereichen“ (Zitat: Drucksache 17/1730 des Nieder-
sächsischen Landtages). 

Abbildung 8: Hochwasserrisikomanagement-Zyklus (Quelle: HWRM-Zyklus LAWA 2013)

Management natürlicher Überschwemmungen/
Abfluss und Einzugsgebietmanagement

(Natürlicher Wasserrückhalt)

Hochwasservorhersagen 
und Warnungen

(Informationsvorsorge)

Öffentliches Bewusstsein
und Vorsorge

(Verhaltensvorsorge)

Planung von Hilfsmaßnahmen
für den Notfall/Notfallplanung

(Gefahrenabwehr und 
Katastrophenschutz)

Anlagen im Gewässerbett, an der Küste und im
Überschwemmungsgebiet

(Technische Schutzanlagen)
Management von Oberflächenwasser

(Technischer Hochwasserschutz/Gewässerausbau)
Regulierung Wasserabfluss

(Technischer Hochwasserschutz)

Sonstige Wiederherstellung/
Regeneration und Überprüfung

Beseitigung von Umweltschäden/
Regeneration

Überwindung der Folgen für den 
Einzelfall und die Gesellschaft

Vermeidung
(Flächenvorsorge)

Verringerung
(Bauvorsorge)

Entfernung/
Verlegung
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Hieraus ergibt sich die Vorteilhaftigkeit der HWP, die da-
rauf ausgerichtet sind, dass all diejenigen, die Aufgaben 
und Zuständigkeiten haben, diese gemeinsam in der HWP 
bearbeiten können. In vielen begleiteten HWP werden bis-
her vorrangig die Aspekte „Schutz“ mit den dazugehörigen 
Maßnahmenarten/Handlungsbereichen (z.B. natürlicher 
Wasserrückhalt und technischer HWS) und „Vorsorge“  
(z.B. Informationsvorsorge, Gefahrenabwehr) behandelt, 
alle anderen Bereiche können jedoch auch thematisiert 
und bearbeitet werden. 
Da die zu ergreifenden Maßnahmen sich teilweise mit 
notwendigen Maßnahmen zur Überflutungsvorsorge für 
Starkregenereignisse überschneiden (dies gilt insbeson-
dere für kleine Gewässer), können sich hier weitere Felder 
zur Zusammenarbeit der Akteure ergeben. 

5.2		Mögliche	 Themenfelder	 für	 Hochwasserpartner-
schaften	

Die HWP können sich auf unterschiedlichen Themenfel-
dern engagieren und eigene Schwerpunkte setzen.
Einige Beispiele sind (vgl. auch Abbildung 8):
•  Hochwasserrisikomanagementplanung auf Ebene der 

Städte und Gemeinden 
•  Nachhaltige Bewusstseinsbildung bei Entscheidungs-

tragenden, Bürgern und Bürgerinnen, Industrie und 
Gewerbe 

•  Möglichkeiten des technischen Hochwasserschutzes
•  Bebauungspläne und Flächennutzungspläne in hoch-

wassergefährdeten Gebieten 
• Hochwasserangepasstes Planen und Bauen 
•  Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisikokarten 

(Weiterentwicklung und Interpretation)
•  Umgang mit Hochwasservorhersagen 
• Verhaltensvorsorge
•  Hochwasseralarm- und Einsatzplanung in den Städten 

und Gemeinden
•  Gefährdung bei Starkregen, durch Oberflächenwasser 

und Hangwasser
•  Auswirkungen des Klimawandels und Handlungsoptionen
• Möglichkeiten der Risikovorsorge

5.3	Mögliche	Aufgaben	einer	Hochwasserpartnerschaft	

Allen niedersächsischen HWP ist gemein, dass sie sich mit 
der Hochwasservorsorge, dem technischen Hochwasser-
schutz und der Stärkung des natürlichen Wasserrückhalts 

sowie zunehmend auch mit der Starkregenvorsorge be-
fassen. 
Mögliche Aufgabenstellungen für HWP sind z.B.:
•  Wissensvermittlung und Stärkung des Hochwasserbe-

wusstseins bei politisch Verantwortlichen, in der Ver-
waltung und bei weiteren Beteiligten in Abstimmung 
mit den zuständigen Behörden, Institutionalisierung der 
Themen Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge

•  Ein Forum zur Diskussion und Lösung gemeinsamer 
Probleme und Aufgaben sowie zur Abstimmung hoch-
wasserrelevanter Planungen und Vorgehensweisen 
bieten

•  Schaffung eines organisierten Raumes für Kommunika- 
tion und Erfahrungsaustausch zwischen Ober- und  
Unterliegern

• Bündelung fachlicher Kräfte vor Ort 
•  Förderung des einzugsgebietsbezogenen Denkens und 

Handelns
•  Gemeinsame Entwicklung von Maßnahmen für ver-

schiedene Hochwasserszenarien (HQhäufig, HQ100 oder 
HQextrem) 

•  Einbeziehung von zuständigen Behörden in interkom-
munale oder einzugsgebietsbezogene Planungen und 
Abstimmungen

•  Integration verschiedener Fachbereiche auf kommu-
naler Ebene im Thema Hochwasserrisikomanagement

•  Einbeziehung von Akteuren aus Landwirtschaft, Natur-
schutz, Gewässerentwicklung, Raumplanung, Gewäs-
serunterhaltung

•  Gestaltung gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit: Bürger 
und Bürgerinnen werden über die private Hochwasser-
vorsorge/Überflutungsvorsorge eingebunden

•  Ein Sprachrohr bieten für gebündelte bzw. gemeinsa-
me Forderungen, Anregungen und Wünsche an Akteu-
re und Entscheidungstragende

•  Eine Informations-Plattform auch für Themen der 
Starkregenvorsorge und des natürlichen Wasserrück-
halts sein.

5.4	Welchen	Nutzen	haben	Hochwasserpartnerschaften?	

Grundsätzlich ist der Hochwasserschutz Teil der Aufgaben, 
die Städte und Gemeinden im Rahmen der Daseinsvorsor-
ge, der örtlichen Gefahrenabwehr und Informationsvor-
sorge wahrnehmen. HWP bieten einen guten Rahmen, 
um den potentiell von Hochwasser betroffenen Städten 
und Gemeinden Impulse und Hilfestellungen zu geben 
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und sie darüber zu informieren, was alles im Hochwas-
serschutz und der Vorsorge möglich bzw. notwendig ist. 
Wenn in der HWP Hilfe bei der Initialisierung von Vorsor-
gemaßnahmen angeboten wird (z.B. bei der Erstellung 
von Alarm- und Einsatzplänen), die Hochwasserpartner 
begleitet werden und die HWP eine Ansprechperson hat, 
kann das vor allem für kleinere Städte und Gemeinden 
wichtig und zielführend sein. 
Eine HWP fördert die kooperative Entwicklung des vor-
beugenden Hochwasserschutzes, so dass Maßnahmen-
planungen und Umsetzungen möglich werden, die eine 
Gemeinde oder Stadt alleine nicht realisieren könnte. 
Dies kann z.B. technischen Hochwasserschutz (Rückhalte-
becken etc.), der mehreren Unterliegern nutzt, oder den 
Wasserrückhalt in der Fläche betreffen. 
Durch ein integratives und gemeindegebietsübergreifen-
des Vorgehen werden Synergien und positive Effekte für 
andere Bereiche ermöglicht (Naturschutz, Gewässerent-
wicklung, Landwirtschaft). 
Damit diese Themen als kommunale Gemeinschaftsauf-
gabe erfolgreich bearbeitet werden können, fordern sie 
die Beteiligung, Einbindung, Abstimmung, Kommunika-
tion und Kooperation unterschiedlicher Akteure. Dadurch 
werden für Städte und Gemeinden auch Möglichkeiten 
geschaffen, zukünftig Fördermittel des Landes beantragen 
zu können, für die ebendiese Kooperationen und Abstim-
mungen untereinander vorausgesetzt werden. 
HWP bieten sich als ein Element zur Unterstützung von 
Städten und Gemeinden bei der Umsetzung der EG-
HWRM-RL an. Im Rahmen einer HWP kann das Thema 
Hochwasser über die Partnerschaft institutionalisiert, 
fachliche Kräfte können gebündelt und integrative, intel-

ligente, interkommunale Lösungen ermöglicht werden.  
Es muss klar kommuniziert werden, dass eine Stadt oder 
Gemeinde durch die Teilnahme an einer HWP nicht von 
ihren Aufgaben entbunden wird. Jedoch können Städte 
und Gemeinden in der HWP gegenseitige Unterstützung, 
Hilfestellung und Informationsaustausch zur Erfüllung die-
ser Aufgaben erhalten. Teile von ihren Aufgaben kann sie 
im Verbund mit anderen HWP-Partnern effektiver, einfa-
cher oder kostengünstiger bewältigen.

6. Empfehlungen zur Gründung und 
Weiterentwicklung 

Die Gründung neuer HWP  sollte  insbesondere in Einzugs-
gebieten von Risikogewässern initiiert werden, um Kom-
munen und – soweit zuständig – Verbänden eine enge 
Zusammenarbeit bei der Lösung der auch fachlich teils 
hoch komplexen Fragestellungen zu ermöglichen. Aber 
auch außerhalb von Risikogewässern können HWP ge-
gründet werden und sind sinnvoll und wichtig, z.B. wenn  
eine gemeinsame Betrachtung des Flussgebietes unter 
den Aspekten Hochwassergefahr und Klimafolgenanpas-
sung erfolgen und sich die Untersuchungen nach hydro-
logischen Rahmenbedingungen anstatt nach Gemeinde-
grenzen richten sollen.

Die inhaltliche Schwerpunktsetzung einer HWP soll den 
Erfordernissen und Bedürfnissen der HWP-Partner ent-
sprechen und daher in Diskussion in der HWP festgelegt 
werden. Bewährt hat es sich, sehr zügig in eine erste ge-
meinsame Maßnahme einzusteigen. Oft ist dies die Ent-
wicklung eines gemeinsamen Hochwasserschutzkonzep-
tes für das (Teil-)Einzugsgebiet. Bei der Entwicklung von 
Maßnahmen sind Synergien zu anderen Fachdisziplinen 
(Naturschutz, Fließgewässerentwicklung etc.) anzustre-
ben. Diese erste gemeinsame Maßnahme und vor allem 
auch gemeinsame Veranstaltungen, z.B. Workshops zur 
Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen, fördern den 
Zusammenhalt und die Zusammenarbeit und damit die 
Identifikation mit der HWP und ihren Anliegen (vgl. Ab-
bildung 9). 
Ebenso ist es hilfreich, frühzeitig gemeinsame Treffen 
durchzuführen, die zunächst die Ziele, Inhalte und Vor-
gehensweise bei der Konzepterstellung allen Partnerkom-
munen, weiteren Beteiligten und Akteuren bekanntma-
chen sollen. Hierbei sollten auch die Träger öffentlicher 
Belange einbezogen werden. Sie können ihre fachliche 

Abbildung 9: Hochwasserpartner erarbeiten Grundlagen 
zur Alarm- und Einsatzplanung im Rahmen eines UAN- 
Workshops. Foto: UAN 2018
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Kompetenz und Ortskenntnis bzw. jahrelange Erfahrung 
einbringen und bei der Maßnahmenentwicklung Syn-
ergien zu den eigenen Bedürfnissen und Interessen auf-
zeigen (vgl. Abbildung 10). 
Wichtig ist außerdem, inhaltliche Entwicklungen und 
etwaige Richtungsvorgaben regelmäßig in der HWP be-
kanntzumachen und die Möglichkeit zu Austausch und 
Mitsprache zu geben. Nicht zuletzt ist es den HWP ein An-
liegen, Erfahrungen mit anderen Städten und Gemeinden 
und HWP austauschen zu können, um gegenseitig vom 
Wissen zu profitieren (vgl. Abbildung 11). Ebenso wichtig 
sind Personen, die fachlichen und inhaltlichen Input ge-
ben und die HWP begleiten, moderierende Funktionen 
übernehmen, den Überblick behalten und notwendige, 
aufeinander aufbauende Schritte erläutern und anleiten.
Im Hinblick auf die Zielsetzungen und Maßnahmen soll-
te frühzeitig die Größe der HWP und deren fachliche wie 
organisatorische Verknüpfung geklärt werden. Die Größe 
der HWP muss zum gewählten Aufgabenumfang passen, 
denn das Aufgabenspektrum von HWP reicht vom fach-

lichen Austausch, der Sensibilisierung und Öffentlichkeits-
arbeit bis zur gemeinsamen Umsetzung und Finanzierung 
von Maßnahmen.
Aus wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es sinn-
voll, bei der Gründung einer HWP flusseinzugsgebietsbe-
zogen zu denken. Dabei kann die HWP ein gesamtes Ein-
zugsgebiet umfassen (wie z.B. nahezu bei der HWP Hase), 
es kann aber auch zielführend sein, eine HWP bezogen 
auf ein oder mehrere Teileinzugsgebiete einzurichten (z.B. 
HWP Aller, RNH Ilmenau oder Flussgebietspartnerschaft 
Nördliches Harzvorland). Jedenfalls sollten in einer HWP 
die wasserwirtschaftlichen Zusammenhänge von Abfluss-
bildung in den Oberläufen und Hochwassergeschehen 
bei Unterliegern erkennbar und durch ein gemeinsames 
Konzept beeinflussbar sein. Bei mehreren HWP eines Ge-
wässers mit großem Einzugsgebiet sollten Kontakte zu 
ober- und unterhalb gelegenen Nachbarkommunen und 
Nachbar-HWP gepflegt und unterstützt werden. 

Für die Größe einer HWP ist ein weiterer wesentlicher 
Aspekt die Möglichkeit zur unkomplizierten Zusammen-
arbeit und Pflege des Austauschs. Aus den bisherigen Er-
fahrungen in den sehr unterschiedlichen HWP ergibt sich, 
dass sowohl die räumliche Entfernung als auch die Anzahl 
der Austauschpartner sowie die bereits erfolgte Zusam-
menarbeit in oder die Zugehörigkeit zu anderen Struktu-
ren maßgeblich sind. Grundsätzlich denkbar ist auch ein 
späterer Zusammenschluss bzw. eine Kooperation von 
mehreren HWP mit entsprechenden übergeordneten Zie-
len, oder die nachträgliche Aufteilung großer HWP zur Be-
arbeitung von Teilvorhaben.

Bei der Bildung einer HWP ist bei allen Überlegungen zu 
Ausdehnung und Größe der HWP ein wesentlicher Aspekt 
die gemeinsame Interessenslage, welche die Grundlage für 
eine fruchtbare Zusammenarbeit bilden kann. HWP, die nur 
einen geringen Anteil an dem gesamten Einzugsgebiet ha-
ben, können nicht alle Felder und Möglichkeiten des Hoch-
wasserrisikomanagements im eigenen Wirkungsbereich 
abdecken. Solche HWP können insbesondere bei der För-
derung des Hochwasserbewusstseins und für die konkre-
te Maßnahmenumsetzung von Vorsorgemaßnahmen für 
Hochwasser und Überflutung vor Ort ihre Aufgaben sehen 
und auch als Kommunikationspartner für oberhalb oder 
unterhalb liegende Nachbargemeinden und Nachbar-HWP 
zur Verfügung stehen. Für eine gut funktionierende HWP 
sind eine Kommunikation auf Augenhöhe und wohlwol-
lende Kooperation sowie eine frühzeitige Beteiligung und 
Einbindung aller am Hochwasserschutz beteiligten Akteure 
von zentraler Bedeutung. Hierzu gehört die Information 
über geplante Schritte und Transparenz. Wichtige Arbeiten 

Abbildung 11: Jährlicher Erfahrungsaustausch der HWP in 
Niedersachsen. Foto: UAN 2019

Abbildung 10:  Jährliche Regionalkonferenz der HWP Al-
ler. Foto: UAN 2018 
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im Rahmen einer HWP sind auch die Abstimmung und Ko-
ordinierung von Planungen und Maßnahmen untereinan-
der sowie eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. 
Eine Sensibilisierung aller Beteiligten, auch für die Vorbe-
halte, Sorgen oder Bedürfnisse der Ober- und Unterlie-
ger und damit die Förderung der Zusammenarbeit beim 
Hochwasserschutz, die sich nicht auf lokale Problematiken 
in den Ortslagen beschränkt, ist ein zentraler Punkt. Ge-
meinsame regelmäßige Treffen, z.B. in jährlichem Turnus, 
dienen dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch, der Op-
timierung und Vernetzung. Ein gemeinsam entwickeltes 
Leitbild kann einen Orientierungsrahmen zur verbind-
lichen Zusammenarbeit bieten und kann vielfältige ge-
meinsame Handlungsfelder aufzeigen. Das Leitbild soll 
ein Idealbild für die Zusammenarbeit in einer HWP auf-
zeigen und die Zielsetzungen beschreiben, denen sich die 
Partnerkommunen verpflichtet fühlen (vgl. Abbildung 12  
und 13).
Wichtig ist auch die Klärung der finanziellen und recht-
lichen Grundlagen. Vertragliche Grundlagen zu den In-

halten und Zielen der Partnerschaft, ein Konsens über 
Kostenverteilung (Verteilungsschlüssel) mit vertraglicher 
Regelung, die Benennung eines Maßnahmenträgers, die 
Bildung eines Steuerkreises und die Benennung verant-
wortlicher Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen 
sind wesentliche Punkte für eine erfolgreiche HWP. Eine 
finanzielle Förderung zur schnellen und unkomplizierten 
Umsetzung ist wichtig und dient als Antrieb, sich mit dem 
Thema Hochwasser und Starkregen zu beschäftigen, auch 
wenn noch viele weitere kommunale Themen angegan-
gen werden müssen (vgl. Abbildung 14).
Um auf kommunaler Ebene den Anliegen der HWP stär-
keres Gewicht zu verleihen, ist es sinnvoll, einen Steuer-
kreis einzurichten. Dieser sollte in einen strategischen und 
einen operativen Steuerkreis unterteilt werden. Die Auf-
gaben des strategischen Teiles sind insbesondere Vorga-
ben und Abstimmungen bzgl. der Ziele der HWP und der 
Finanzen (Beiträge, Verteilungsschlüssel). Aufgaben des 
operativen Teiles sind z.B. Organisation, Adressverwal-
tung, Unterstützung des Maßnahmenträgers, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit. 
Zusätzliches Gewicht erhalten Entscheidungen in der 
HWP, wenn die Hauptverwaltungsbeamten  und Haupt-
verwaltungsbeamtinnen (Bürgermeister und Bürgermeis-
terinnen) als Bindeglied zwischen Verwaltung und Politik 
eingebunden werden und die HWP in der Öffentlichkeit 
vertreten.
Wenn HWP gut funktionieren sollen, müssen den 
HWP-Partnern, die Funktionen als Koordinierende, Maß-
nahmenträger oder im Steuerkreis übernehmen, die er-
forderlichen personellen Ressourcen und Sachmittel zur 
Verfügung stehen. Es ist festzustellen, dass die Wahrneh-
mung von Funktionen nicht unerheblich mit Personalauf-
wand verbunden ist. In einigen bestehenden HWP haben 
die funktionstragenden HWP-Partner ihre Aufgaben frei-
willig und formlos übernommen, es können aber auch 
Verträge den finanziellen Lastenausgleich zwischen den 
Partnern regeln oder es werden solidarische Konzepte zur 
Verteilung der Lasten erarbeitet. Eine weitere Option ist, 
dass bestehende Wasser- und Bodenverbände die Auf-
gaben als Koordinierende und/oder die Maßnahmenträ-
gerschaft für eine HWP übernehmen (z.B. Leineverband, 
Wasserverband Peine)  oder sich neue Zweckverbände zur 
Koordination und Maßnahmenumsetzung gründen (z.B. 
Hochwasserschutzverband Aue/Lühe). 

Trotz verschiedener Strukturen und Trägerformen der be-
stehenden HWP eint der Wunsch nach interkommuna-
ler und integrierter Zusammenarbeit mit Synergien zum 
Natur- und Landschaftsschutz und zur Fließgewässerent-
wicklung alle Kooperationen.

Abbildung 13: Unterzeichnung des Leitbilds der HWP 
Hase. Foto: UAN 2019

Abbildung 12: Hochwasserpartner erarbeiten gemeinsam 
ein Leitbild. Foto: UAN 2018
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7. Finanzielle Förderung 

Finanzielle Förderung zur Unterstützung der HWP kann 
nach der Richtlinie vom 15.04.2016 über die Gewährung 
von Vorhaben des Hochwasserschutzes im Binnenland im 
Land Niedersachsen und in der Freien Hansestadt Bremen, 
kurz „RL Hochwasserschutz im Binnenland — HWS“, aus 
EU- („Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums“ ELER) oder Landes-/Bundes-
mitteln (Gesetz über die „Gemeinschaftsaufgabe Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ GAK) 
gewährt werden. Die Richtlinie, die für die EU-Förder-
periode 2014 bis 2020 erarbeitet wurde, finden Sie hier:  
www.nlwkn.niedersachsen.de->Wasserwirtschaft->För-
derprogramme-> Hochwasserschutz im Binnenland. 

Gegenstände der Förderung können u.a. sein (vgl. Punkte 
2.1 bis 2.4 der Richtlinie): 
•  Neubau und Erweiterung von Hochwasserschutzanla-

gen, insbesondere von Deichen einschließlich Deich-
verteidigungswege, Dämmen, Talsperren und Schöpf-
werken

•  Rückbau von Deichen
•  Grundinstandsetzung von Schöpfwerken 
•  Planungen (wie z.B. Machbarkeitsstudien, Varianten-

untersuchungen, Hochwasserschutzpläne, Genehmi-
gungs- und Ausführungsplanungen)

•  Beratung von örtlichen Akteuren durch das Land
•  einzugsgebietsbezogene Konzeptionen kommunaler 

Zusammenschlüsse
•  Grunderwerb für bauliche Anlagen (max. 10%)
Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der zuständigen 
Förderstelle beim NLWKN ist in jedem Fall ratsam, um 
die möglichen Konzept- bzw. Förderinhalte genau abzu-

stecken, die Fristen zu wahren und einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten.
Die Förderquote liegt grundsätzlich bei 70%, bei überge-
ordnetem wasserwirtschaftlichen Interesse (z.B. bei Zu-
sammenschluss von Kommunen und/oder Synergien mit 
anderen Richtlinien) liegt sie  bei 80%. Bauliche HWS-Maß-
nahmen müssen dabei Schutz vor einem HQ100 (bei 
GAK-Mitteln) bzw. HQ100 oder geringer (bei ausschließlich 
ELER-Mitteln) bieten. Eigene Personalkosten sind hiernach 
nicht förderfähig.
In der Förderperiode 2007 bis 2013 betrug die Zuwen-
dungssumme rd. 89 Mio. €, in der aktuellen Förderperi-
ode 2014 bis 2020 rd. 95 Mio. €. Zusätzlich zu dem be-
stehenden Bau- und Finanzierungsprogramm wurde mit 
dem Haushaltsjahr 2019 ein Sondervermögen in Höhe 
von 27 Mio. € erstmalig eingerichtet (vgl. Pressemitteilung 
des Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klima-
schutz Nr. 109/2018 vom 03.09.2018 „Besserer Hochwas-
serschutz durch kommunale Zusammenarbeit“). Dieses 
ist für (nahezu) umsetzungsreife Maßnahmen bei Vorlie-
gen eines Gesamtkonzeptes vorgesehen und soll im Rah-
men eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mehrjährig zur 
Verfügung gestellt werden. 
Derzeit werden die Vertragsmodalitäten vom Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz erarbeitet 
und sollen dann mit der Gebietskooperation Hochwasser-
schutz Innerste, der Flussgebietspartnerschaft Nördliches 
Harzvorland und der Gebietskooperation Hochwasser-
schutz Obere Leine erprobt werden.

8. Zusammenfassung und Fazit 

Die HWP in Niedersachsen können wichtige Aufgaben der 
interkommunalen Vernetzung im Hochwasserrisikoma-
nagement übernehmen. Mit einem Hochwasserschutz-
konzept als erstem Schritt können sich HWP mit sowohl 
einerseits fachlicher und andererseits zusätzlich moderie-
render und vernetzender Begleitung zu Beratungs-, Infor-
mations- und Austauschgemeinschaften entwickeln.
Ausgangspunkt für neue HWP stellen in erster Linie die 
Risikogewässer dar. 
Innerhalb einer HWP sind aufgrund der verschiedenen 
Partner und Interessen für einen erfolgreichen Aufbau 
und Ablauf einige Grundregeln zu beachten:
•   Der Zusammenschluss und die Zusammenarbeit erfol-

gen auf freiwilliger Basis, vertrauensvoll, kooperativ und 
auf Augenhöhe miteinander. In einer Kooperationsver-
einbarung können die Grundlagen der Zusammenarbeit 
festgelegt werden. Die in bestehenden Rechtsgrundla-
gen festgelegten Zuständigkeiten werden dadurch nicht 
berührt.
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Wo können Sie sich bei drohenden
Überschwemmungen informieren?

Hochwasservorhersage und Pegelstände
• www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de 
• Telefonische Auskunft: 01805-65956-0

Code Pegel Hansen: 5904
Code Pegel Niendorf II S: 5936
Code Pegel Bienenbüttel: 5907

•     Über die kostenfreie App „Pegelstände Niedersachsen“
können Sie sich eigene Warnschwellen einrichten

•  NLWKN Lüneburg - Hochwassermeldedienst -
   Tel.: 04131 8545-288  
        Hochwassermeldedienst@nlwkn-lg.niedersachsen.de

Wettervorhersagen und -warnungen
• Amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes

(DWD), z.B. auf www.wettergefahren.de 
• Videotext des NDR Seite 650

Örtliche Hilfe und Informationen
Untere Wasserbehörde Landkreis Uelzen:
0581 82403 & 82404 (Überschwemmungsgebiete)
0581 82409 (Lagerung wassergefährdender Stoffe)

Hochwassergefährdete
Siedlungsbereiche an der Ilmenau

Kommunale Umwelt-AktioN 
Kommunale InfoBörse
Hochwasservorsorge (hib)
www.uan.dewww.hgn-beratung.de

Erstellt mit Förderungen durch:

Informationen zum Thema Hochwasser unter:
www.nlwkn.niedersachsen.de
�  Wasserwirtschaft
�  EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
�  Gefahren- und Risikokarten
Kartenserver: www.umweltkarten-niedersachsen.de 

Lagepläne mit der zu erwartenden Ausdehnung eines 
auflaufenden Hochwassers finden Sie auch auf den In-
ternetseiten Ihrer Kommunalverwaltung.

Ausschnitt, HQ100 © NLWKN
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Wo können Sie sich bei drohendem
Starkregen informieren?

Wettervorhersagen und Wetterwarnungen
• Amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes 

(DWD), z.B. auf www.wettergefahren.de
• Kostenlose WarnWetter-App des DWD
• Videotext des NDR Seite 650

Mit welchen Gefahren und Schäden 
müssen Sie rechnen?

Starkregen und Sturzfluten können jeden treffen, auch 
abseits der größeren Gewässer. Dabei treten in kurzer 
Zeit außergewöhnlich große Niederschlagsmengen auf, 
die zu Überflutungen führen können. Zu beachten sind 
dabei

• Kleine Bäche und Gräben, die schnell anschwellen

• Unkontrolliert auf der Geländeoberfläche abflie-
ßendes Wasser

• Überflutung von Geländesenken und Mulden

• Überlastung der Kanalisation und Rückstau in die 
Grundstücksentwässerung

• Überlaufen der Regenrinnen

Im Übergang zu landwirtschaftlichen Flächen muss zu-
dem mit dem Eintrag von Schlamm gerechnet werden. 
Nach Auswertungen der Versicherungswirtschaft sind 
die Schadenshöhen bei Starkregen bundesweit ver-
gleichbar mit denen von Hochwasser an den großen 
Flussläufen. Auch Beeinträchtigungen von Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen und des Verkehrs können 
auftreten, zudem können wassergefährdende Stoffe 
austreten.

Im Prinzip kann es also jeden treffen, vor allem im Be-
reich von Fließwegen, Hanglagen und Senken.
Achtung: die Vorwarnzeiten sind sehr kurz! 

Kommunale Umwelt-AktioN 
Kommunale InfoBörse
Hochwasservorsorge (hib)
www.uan.de

Das Projekt wurde fachlich unterstützt durch: 

Niedersächsischer Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
www.nlwkn.niedersachsen.de

www.hgn-beratung.de

© SG Suderburg

Niederschlagsereignis vom 07.07.2006  ©Deutscher Wetterdienst

Erstellt mit Förderungen durch:

Abbildung 14: Im Rahmen des Projektes „Hochwasser-
schutzkonzept Obere Ilmenau“ erstellte Flyer „Hochwas-
ser“ und „Starkregen“.
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•  Die Beteiligung betroffener Akteure ist für einen wir-
kungsvollen Informations- und Erfahrungsaustausch 
sinnvoll.

•  Personen, die fachlichen Input geben können (Was-
serwirtschaft, Naturschutz etc.) sind frühzeitig in die 
Arbeit der HWP einzubeziehen und alle potentiell Inte-
ressierten sollten die Möglichkeit bekommen, der HWP 
beizutreten.

•  Die Größe der HWP muss zur wasserwirtschaftlichen 
Situation, zum Teilnehmerkreis und zum Aufgabenum-
fang passen.

•  Die HWP vergegenwärtigt sich die Inhalte eines zeitge-
mäßen Hochwasserschutzes und Starkregenrisikoma-
nagements und soll die daraus resultierenden Anforde-
rungen fachlich und organisatorisch handhaben.

•  Eine koordinierende Person wird aus dem Kreise der 
HWP gestellt oder durch diese beauftragt (z.B. Vertre-
ter oder Vertreterin einer Stadt, Gemeinde, eines Land-
kreises, eines Verbandes etc.).

•  Als Maßnahmenträger kommen grundsätzlich zwei Va-
rianten in Betracht. Ein Mitglied der HWP übernimmt 
die Maßnahmenträgerschaft oder die HWP gibt sich 
eine Rechtsform bzw. wird in eine bestehende einge-
bunden (z.B. Gründung oder Mitglied eines Wasser- 
und Bodenverbandes), so dass die HWP/der Verband 
selbst direkt Maßnahmenträger sein kann.

•  Insbesondere den koordinierenden Personen und den 
Maßnahmenträgern stehen ausreichend personelle 
Ressourcen für die Arbeit in der HWP zur Verfügung.

Hochwasser macht nicht vor kommunalen Grenzen halt. 
Gemeinsame Konzepte und Zusammenarbeit verbessern 
das Hochwasserverständnis und -bewusstsein und unter-
stützen eine optimierte, abgestimmte Vorgehensweise 
aller betroffenen Städte und Gemeinden. In einer HWP 
können Unter- und Oberlieger gemeinsam ihre Verant-
wortung wahrnehmen.

Was könnte Ihre Motivation sein, an einer 
Hochwasserpartnerschaft teilzunehmen? 

Wir unterstützen Sie gerne.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kommunikation und Kooperation sind
 wirkungsvoller als reine Information.

Ihre	Kommunale	Umwelt-AktioN	UAN

Abkürzungen

EG-HWRM-RL  Richtlinie 2007/60/EG des europäischen Parlaments und 
des Rates über die Bewertung und das Management 
von Hochwasserrisiken, kurz Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie (EG-HWRM-RL) vom 23.10.2007.

ELER  Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums

GAK  Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“

hib  „Kommunale InfoBörse Hochwasservorsorge“ der UAN

HW Hochwasser

HWP Hochwasserpartnerschaft

HWRM Hochwasserrisikomanagement

HWS Hochwasserschutz

ILE Integrierte Ländliche Entwicklung

LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser

LEADER  Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der länd-
lichen Wirtschaft (Liaison Entre Actions de Développe-
ment de l‘Économie Rurale)

NLWKN  Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz

RL Richtlinie

RNH Regionales Netzwerk Hochwasser

UAN Kommunale Umwelt-AktioN UAN e.V., Hannover

Die Ausführungen in diesem Infobrief zu Hochwasserpartnerschaften in 
Niedersachsen basieren schwerpunktmäßig auf den Erfahrungen des Pro-
jektes Kommunale InfoBörse Hochwasservorsorge  „hib“ der Kommunalen 
Umwelt-AktioN UAN, die seit 2016 im Rahmen des Projektes mit finanziel-
ler Unterstützung des niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Ener-
gie, Bauen und Klimaschutz v.a. die Hochwasserpartnerschaften an Hase, 
Aller und Oberer Ilmenau in Niedersachsen begleitet hat.  
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Kommunale Umwelt-AktioN UAN, 
Arnswaldtstr. 28, 30159 Hannover

Gesamtherstellung: 
Kommunale InfoBörse Hochwasservorsorge „hib“ (Projekt der Kom-
munalen Umwelt-AktioN UAN); in Kooperation mit dem NLWKN.

Förderung: 
Mit  finanzieller Unterstützung des Niedersächsischen Ministeriums 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.
 


